
VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/1947 DER KOMMISSION 

vom 22. November 2019 

zur Zulassung von Cassiagummi als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen und Hunde 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 ist vorgeschrieben, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
zugelassen werden müssen, und es werden die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen 
Zulassung geregelt. Artikel 10 der genannten Verordnung sieht für Zusatzstoffe, die gemäß der Richtlinie 70/524/ 
EWG des Rates (2) zugelassen wurden, eine Neubewertung vor. 

(2) Cassiagummi wurde gemäß der Richtlinie 70/524/EWG (3) auf unbegrenzte Zeit als Zusatzstoff in Futtermitteln für 
Katzen und Hunde zugelassen. In der Folge wurde dieser Zusatzstoff gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 als bereits bestehendes Produkt in das Register der Futtermittelzusatzstoffe 
eingetragen. 

(3) Gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurden vier Anträge auf Neubewertung von 
Cassiagummi als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen und Hunde gestellt. Die Antragsteller beantragten die 
Einordnung dieses Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe 
„Geliermittel“. Den Anträgen waren die nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt. In der Folge wurden drei dieser Anträge von den jeweiligen 
Antragstellern zurückgezogen. 

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) zog in ihren Gutachten vom 
29. Oktober 2014 (4), 25. Januar 2017 (5) und 27. November 2018 (6) den Schluss, dass nur (durch Isopropanol- 
Extraktion) gereinigtes halbraffiniertes Cassiagummi, das den Spezifikationen von Cassiagummi als Lebensmittelzu-
satzstoff (7) entspricht (< 0,5 mg Anthrachinone/kg), bei einem Höchstgehalt von 13 200 mg/kg Alleinfuttermittel 
mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 % keine nachteiligen Auswirkungen auf die Tiergesundheit hat. Sie kam ferner 
zu dem Schluss, dass der Zusatzstoff als Haut- und Inhalationsallergen und als potenziell haut- und augenreizend zu 
betrachten ist. Daher ist die Kommission der Auffassung, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, 
um schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, insbesondere in Bezug auf die Anwender des 
Zusatzstoffs, zu vermeiden. Sie befand außerdem, dass die Mutagenität des auf dem Markt vorhandenen 
halbraffinierten Cassiagummi, wie im Antrag beschrieben, nicht ausgeschlossen werden kann. Des Weiteren befand 
die Behörde, dass Cassiagummi potenziell als Geliermittel wirksam ist, wenn es zusammen mit Carrageen in 
Futtermitteln mit einem Feuchtigkeitsgehalt von mehr als 20 % verwendet wird. Besondere Vorgaben für die 
Überwachung nach dem Inverkehrbringen hält die Behörde nicht für erforderlich. Sie hat außerdem den Bericht 
über die Methoden zur Analyse der Futtermittelzusatzstoffe in Futtermitteln geprüft, den das mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor vorgelegt hat. 

(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. 
(2) Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23. November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung 

(ABl. L 270 vom 14.12.1970, S. 1). 
(3) Richtlinie 93/55/EWG der Kommission vom 25. Juni 1993 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in 

der Tierernährung (ABl. L 206 vom 18.8.1993, S. 11). 
(4) EFSA Journal 2014; 12(11):3899, 3900, 3901 und 3902. 
(5) EFSA Journal 2017; 15(2):4709 und 4710. 
(6) EFSA Journal 2019;17(1):5528. 
(7) Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission vom 9. März 2012 mit Spezifikationen für die in den Anhängen II und III der 

Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 83 vom 
22.3.2012, S. 1). 
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(5) Die Bewertung von Cassiagummi hat ergeben, dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind, sofern die Spezifikationen als Lebensmittelzusatzstoff erfüllt sind. 
Demzufolge sollte die Verwendung dieses Zusatzstoffs gemäß den Angaben im Anhang der vorliegenden 
Verordnung zugelassen werden. 

(6) Daher sollten Cassiagummi als bestehendes Produkt, das nicht den Spezifikationen als Lebensmittelzusatzstoff 
entspricht, sowie diesen Stoff enthaltende Futtermittel vom Markt genommen werden. Aus praktischen Gründen 
sollte jedoch ein begrenzter Zeitraum für die Rücknahme der vorhandenen Bestände des Zusatzstoffs und ihn 
enthaltende Futtermittel vom Markt vorgesehen werden, damit die Unternehmer sich auf die neuen Anforderungen 
vorbereiten können, die sich aus der Zulassung ergeben. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Zulassung 

Der im Anhang genannte Zusatzstoff, der in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ und die 
Funktionsgruppe „Geliermittel“ einzuordnen ist, wird unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen als Zusatzstoff in 
der Tierernährung zugelassen. 

Artikel 2 

Übergangsmaßnahmen 

(1) Der Zusatzstoff Cassiagummi, der vor dem 16. Dezember 2019 gemäß den vor dem 16. Dezember 2019 geltenden 
Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet wird, darf bis zum 16. März 2020 weiter in Verkehr gebracht und 
verwendet werden. 

(2) Die den in Absatz 1 genannten Futtermittelzusatzstoff enthaltenden Vormischungen, die vor dem 16. März 2020 
gemäß den vor dem 16. Dezember 2019 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zum 
16. Juni 2020 weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden. 

(3) Die den in Absatz 1 genannten Futtermittelzusatzstoff enthaltenden Einzel- und Mischfuttermittel oder die in 
Absatz 2 genannten Vormischungen, die vor dem 16. Juni 2020 gemäß den vor dem 16. Dezember 2019 geltenden 
Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zum 16. Dezember 2020 weiter in Verkehr gebracht 
und verwendet werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 22. November 2019  

Für die Kommission 
Der Präsident 

Jean-Claude JUNCKER     
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ANHANG 

Kennnummer 
des Zusatzstoffs Zusatzstoff 

Zusammensetzung, chemische 
Bezeichnung, Beschreibung, 

Analysemethode 

Tierart oder 
Tierkategorie Höchstalter 

Mindestgehalt Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung 

mg Zusatzstoff/kg 
Alleinfuttermittel mit einem 

Feuchtigkeitsgehalt von 12 % 

Zusatzstoffkategorie: technologische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Geliermittel 

1f499 Cassiagummi Zusammensetzung des Zusatzstoffs: 
Zubereitung aus dem gereinigten Endo­
sperm von Cassia tora und Cassia obtusi­
folia (Leguminosae) mit einem Anteil von 
weniger als 0,05 % an Cassia occidentalis. 
Anthrachinone (insgesamt) < 0,5 mg/kg 
Pulver 

Charakterisierung des Wirkstoffs: 
Im Wesentlichen 1,4-β-D-Mannopyra­
nose-Einheiten mit 1,6-verknüpften α- 
D-Galactopyranose-Einheiten. 
Das Verhältnis Mannose zu Galactose 
beträgt 5:1. 
Galactomannane > 75 % 

Analysemethode (1): 
Zur Bestimmung von Cassiagummi im 
Futtermittelzusatzstoff: 
FAO JECFA Monograph No. 10 (2) (siehe 
Richtlinie 2010/67/EU der Kommis­
sion (3)) 

Hunde 
Katzen 

— — 13 200 1. Der Zusatzstoff darf nur in Allein­
futtermitteln mit einem Feuchtig­
keitsgehalt von > 20 % in Kombina­
tion mit Carrageen (das mindestens 
25 % der verwendeten Cassiagum­
mi-Menge ausmacht) verwendet 
werden. 

2. Die Futtermittelunternehmer müs­
sen für die Verwender des Zusatz­
stoffs und der Vormischungen ope­
rative Verfahren und 
organisatorische Maßnahmen festle­
gen, um potenzielle Risiken bei der 
Verwendung zu vermeiden. Können 
diese Risiken durch solche Verfahren 
und Maßnahmen nicht beseitigt 
oder auf ein Minimum reduziert 
werden, so sind Zusatzstoff und Vor­
mischungen mit persönlicher 
Schutzausrüstung, einschließlich 
Haut-, Augen- und Atemschutz, zu 
verwenden. 

16.12.2029 

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors für Futtermittelzusatzstoffe unter: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 
(2) FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, „Cassia Gum“, Monograph No. 10 (2010),  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph10/additive-513-m10.pdf. 
(3) Richtlinie 2010/67/EU der Kommission vom 20. Oktober 2010 zur Änderung der Richtlinie 2008/84/EG zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und 

Süßungsmittel (ABl. L 277 vom 21.10.2010, S. 17).   
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